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Gesetzentwurf 
der Bundesregierung 

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher  
Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR 

A. Problem und Ziel 
Seit dem 1. September 2007 erhalten Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der Deutschen Demokrati-
schen Republik (DDR) nach § 17a des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes 
(StrRehaG) eine monatliche Zuwendung in Höhe von bis zu 250 Euro, wenn sie 
eine mit den wesentlichen Grundsätzen der freiheitlichen rechtsstaatlichen Ord-
nung unvereinbare Freiheitsentziehung von insgesamt mindestens 180 Tagen 
erlitten haben und in ihrer wirtschaftlichen Lage beeinträchtigt sind (sogenannte 
Opferrente). 

Seit dem 31. Dezember 2003 erhalten Personen, die in der ehemaligen SBZ und 
DDR politisch verfolgt wurden, nach § 8 des Beruflichen Rehabilitierungsgeset-
zes (BerRehaG) monatliche Ausgleichsleistungen in Höhe von 184 Euro und als 
Bezieher einer Rente aus eigener Versicherung 123 Euro, wenn sie verfolgungs-
bedingt weder ihren ausgeübten, begonnenen, erlernten oder durch den Beginn 
einer berufsbezogenen Ausbildung nachweisbar angestrebten noch einen sozial 
gleichwertigen Beruf ausüben konnten und in ihrer wirtschaftlichen Lage be-
sonders beeinträchtigt sind.  

Diese Beträge wurden seitdem nicht erhöht. Angesichts des Zeitablaufs bedürfen 
die Beträge der Anpassung. 

B. Lösung 
Mit diesem Gesetz werden ab 1. Januar 2015 die Opferrente nach dem StrRehaG 
und die Ausgleichsleistungen nach dem BerRehaG erhöht. Damit wird die wirt-
schaftliche Situation der Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen 
SBZ und DDR verbessert. Die gesetzlichen Maßnahmen tragen zugleich dazu 
bei, den Einsatz jener Menschen, die sich als Vorkämpfer für Freiheit, Demokra-
tie und ein vereinigtes Deutschland gegen das System aufgelehnt haben und die 
deshalb Zwangsmaßnahmen erdulden mussten, stärker zu würdigen, und mil-
dern die materiellen Folgen der Verfolgungsmaßnahmen ab.  

In § 17a StrRehaG wird der Betrag der monatlichen Zuwendung um 50 Euro 
angehoben. Er steigt von derzeit höchstens 250 Euro auf höchstens 300 Euro. In 
§ 8 BerRehaG werden die monatlichen Ausgleichsleistungen jeweils um 



Drucksache 18/3120 – 2 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode 
 
 
30 Euro angehoben. Sie steigen von derzeit 184 Euro auf 214 Euro. Für Verfolg-
te, die eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung aus eigener Versiche-
rung beziehen, steigt der Leistungsbetrag von derzeit 123 Euro auf 153 Euro.  

C. Alternativen 
Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Aus den Maßnahmen dieses Gesetzes ergeben sich finanzielle Auswirkungen für 
den Bund und für die Länder.  

1. Bund 

Der Bund trägt 65 Prozent der Leistungsausgaben nach dem StrRehaG. Gegen-
über 2014 ergeben sich ab 2015 jährliche Mehrausgaben in Höhe von rund 18 
Millionen Euro. 

Die Mehrzahl der Leistungsbezieher nach dem StrRehaG und die Mehrzahl 
möglicher Antragsteller befinden sich bereits im Rentenalter. Renten werden bei 
der Berechnung der für den Bezug maßgeblichen Einkommensgrenze nicht be-
rücksichtigt, so dass die Erhöhung der Leistungsbeträge in der überwiegenden 
Zahl der Fälle den Betroffenen voll zugutekommt. 

Der Bund trägt 60 Prozent der Leistungsausgaben nach dem BerRehaG. Gegen-
über 2014 ergeben sich ab 2015 jährliche Mehrausgaben in Höhe von rund 0,41 
Millionen Euro. 

2. Länder 

Die Länder tragen 35 Prozent der Leistungsausgaben nach dem StrRehaG. Ge-
genüber 2014 ergeben sich ab 2015 jährliche Mehrausgaben in Höhe von rund 
9,7 Millionen Euro. 

Die Länder tragen 40 Prozent der Leistungsausgaben nach dem BerRehaG. Ge-
genüber 2014 ergeben sich ab 2015 jährliche Mehrausgaben in Höhe von rund 
0,28 Millionen Euro. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger, die bisher schon Leistungen beziehen, entsteht 
kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand. Die Erhöhung der Leistungsbeträge muss 
von den Behörden, die das StrRehaG und das BerRehaG vollziehen, von Amts 
wegen beachtet werden. Bei neuen Antragsverfahren oder Überprüfungsverfah-
ren entsteht kein Aufwand, der über den bisherigen Erfüllungsaufwand hinaus-
geht. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Keiner. 
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Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Länder entsteht einmalig ein geringfügiger zusätzlicher Erfüllungsauf-
wand durch die Anpassung der Leistungsbescheide an die neuen Leistungshö-
hen. 

F. Weitere Kosten 
Keine. 
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 10. November 2014 

DIE BUNDESKANZLERIN

An den  
Präsidenten des 
Deutschen Bundestages 
Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen 

Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher 
Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR 

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1). 

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. 

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG 
ist als Anlage 2 beigefügt. 

Der Bundesrat hat in seiner 927. Sitzung am 7. November 2014 gemäß Artikel 76 
Absatz 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie aus Anlage 3 
ersichtlich Stellung zu nehmen. 

Die Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates 
wird nachgereicht. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Angela Merkel 
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Entwurf eines Fünften Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher 
Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR 

Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes 

In § 17a Absatz 1 Satz 2 des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2664), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 22. Juni 2011 
(BGBl. I S. 1202) geändert worden ist, wird die Angabe „250“ durch die Angabe „300“ ersetzt. 

Artikel 2 

Änderung des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes 

§ 8 Absatz 1 des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juli
1997 (BGBl. I S. 1625), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 1 wird die Angabe „184“ durch die Angabe „214“ ersetzt.

2. In Satz 2 wird die Angabe „123“ durch die Angabe „153“ ersetzt.

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt [einsetzen: „am“, wenn der Tag der Verkündung vor dem 1. Januar 2015 liegt, „mit 
Wirkung vom“, wenn der Tag der Verkündung nach dem 31. Dezember 2014 liegt] 1. Januar 2015 in Kraft. 

Anlage 1 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Seit dem 1. September 2007 erhalten Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen Sowjetischen Besat-
zungszone (SBZ) und der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) nach § 17a des Strafrechtlichen Rehabi-
litierungsgesetzes (StrRehaG) eine monatliche Zuwendung in Höhe von bis zu 250 Euro, wenn sie eine mit den 
wesentlichen Grundsätzen der freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbare Freiheitsentziehung von 
insgesamt mindestens 180 Tagen erlitten haben und in ihrer wirtschaftlichen Lage beeinträchtigt sind.  

Seit dem 31. Dezember 2003 erhalten Personen, die in der ehemaligen SBZ und DDR politisch verfolgt wurden, 
nach § 8 des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes (BerRehaG) monatliche Ausgleichsleistungen in Höhe von 
184 Euro und als Bezieher einer Rente aus eigener Versicherung 123 Euro, wenn sie verfolgungsbedingt weder 
ihren ausgeübten, begonnenen, erlernten oder durch den Beginn einer berufsbezogenen Ausbildung nachweisbar 
angestrebten noch einen sozial gleichwertigen Beruf ausüben konnten und in ihrer wirtschaftlichen Lage beson-
ders beeinträchtigt sind.  

Diese Beträge wurden seitdem nicht verändert. Aufgrund des Zeitablaufs bedürfen die Beträge der Anpassung. 
Mit diesem Gesetz werden ab 1. Januar 2015 die Opferrente nach dem StrRehaG und die Ausgleichsleistungen 
nach dem BerRehaG erhöht, um die wirtschaftliche Situation der Opfer der politischen Verfolgung in der ehe-
maligen SBZ und DDR zu verbessern. Die gesetzlichen Maßnahmen tragen zugleich dazu bei, den Einsatz jener 
Menschen, die sich als Vorkämpfer für Freiheit, Demokratie und ein vereinigtes Deutschland gegen das System 
aufgelehnt haben und die deshalb Zwangsmaßnahmen erdulden mussten, stärker zu würdigen, und mildern die 
materiellen Folgen der Verfolgungsmaßnahmen ab.  

Weitergehende Regelungen etwa zur Gleichstellung der Lebenspartner mit den Ehegatten verstorbener Opfer 
politischer Verfolgung bei der Antragstellung auf Rehabilitierung nach § 1 StrRehaG unterbleiben, weil die 
Lebenspartner bereits nach der bisherigen Regelung des § 7 Absatz 1 Nummer 2 StrRehaG unter die genannten 
Antragsberechtigten subsumiert werden können. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Das Gesetz sieht im StrRehaG eine Erhöhung der monatlichen besonderen Zuwendung vor. In § 17a StrRehaG 
wird der Betrag der monatlichen Zuwendung um 50 Euro angehoben. Er steigt von derzeit höchstens 250 Euro 
auf höchstens 300 Euro.  

Bei der besonderen Zuwendung nach § 17a StrRehaG handelt es sich um eine monatliche Dauerleistung für 
Haftopfer, die als soziale Ausgleichsleistung gewährt wird. Sie ist sozialpolitisch motiviert und soll der beson-
deren Würdigung und Anerkennung des Widerstandes ehemaliger politischer Häftlinge gegen das SED-
Unrechtsregime und der deswegen erlittenen Haft dienen.  

Die besondere Zuwendung dient nach der ihr vom Gesetzgeber beigelegten Sonderstellung nicht zur Befriedi-
gung des allgemeinen Lebensunterhalts. Vielmehr liegt ihr der auch für das soziale Entschädigungsrecht charak-
teristische Gedanke zugrunde, dass der Betroffene ein von der Allgemeinheit mit auszugleichendes Sonderopfer 
erbracht hat. Die besondere Zuwendung entzieht sich daher einer prozentualen Erhöhung, die sich etwa an ge-
stiegenen Lebenshaltungskosten orientiert. Der Höchstbetrag wird um einen festen Betrag von 50 Euro monat-
lich erhöht. Er steigt von derzeit höchstens 250 Euro auf höchstens 300 Euro. Die Erhöhung ist im Hinblick auf 
ihren Zweck und unter Berücksichtigung des Zeitablaufs seit ihrer Einführung angemessen. Einerseits wird dem 
Umstand Rechnung getragen, dass andere Sozialleistungen in den vergangenen Jahren regelmäßig angehoben 
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wurden, andererseits wird die besondere Würdigung und Anerkennung des Widerstands ehemaliger politischer 
Häftlinge gegen das SED-Unrechtsregime und der deswegen erlittenen Haft erneuert.  

Es ist sichergestellt, dass der Erhöhungsbetrag den berechtigten Leistungsempfängern in vollem Umfang und 
ohne Abzüge zugutekommt. Denn nach der in § 16 Absatz 4 StrRehaG spezialgesetzlich vorgenommenen Privi-
legierung bleiben die Leistungen nach den §§ 17 bis 19 StrRehaG – und damit auch die besondere Zuwendung 
nach § 17a StrRehaG – nicht nur bei einzelnen, enumerativ aufgeführten Sozialleistungen unberücksichtigt, 
sondern bei allen Sozialleistungen, deren Gewährung von anderem Einkommen abhängig ist. Dies bedeutet, 
dass die besondere Zuwendung nach § 17a StrRehaG etwa bei der Gewährung von Grundsicherungsleistungen 
nach § 11 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 11a Absatz 1 Nummer 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
und nach § 82 Absatz 1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch nicht als anrechenbares Einkommen zu 
berücksichtigen ist. Schon der in den Gesetzesmaterialien formulierte Zweck der besonderen Zuwendung nach 
§ 17a StrRehaG lässt eine Zuordnung als zur Bestreitung des allgemeinen Lebensunterhalts dienende Mittel 
nicht zu. Sie prägt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Versicherten nicht mit. Ihre bloße Eignung, auch 
zum Bestreiten des allgemeinen Lebensunterhalts verwendet werden zu können, reicht nicht aus, weil die Erfül-
lung des mit ihr verfolgten Zwecks nicht mehr gewährleistet wäre, wenn dem Betroffenen die Leistung nicht 
ungekürzt zur Verfügung stünde. Die Leistung zielt auf den Ausgleich eines erbrachten Sonderopfers ab, nicht 
aber kompensiert sie fehlendes Einkommen zur Ermöglichung eines angemessenen Lebensunterhalts. Sie ist 
daher unpfändbar. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung sind aus der besonderen Zuwendung keine Beiträge 
zur gesetzlichen Krankenversicherung und zur sozialen Pflegeversicherung zu zahlen (vgl. Urteile des Bundes-
sozialgerichts vom 3. Juli 2013 – B 12 KR 22/11 R und B 12 KR 27/12 R ). Die besondere Zuwendung ist ent-
sprechend der gängigen Verfahrenspraxis der gesetzlichen Krankenkassen zudem nicht als Einnahme zum Le-
bensunterhalt bei der Ermittlung der individuellen Belastungsgrenze bei Zuzahlungen nach § 62 Absatz 1 und 2 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zu berücksichtigen. Zudem ist sie nach § 3 Nummer 23 des Einkommen-
steuergesetzes (EStG) steuerfrei.  

Das Gesetz sieht darüber hinaus eine Erhöhung der Ausgleichsleistungen nach § 8 BerRehaG vor. In § 8 Ber-
RehaG werden die monatlichen Ausgleichsleistungen jeweils um 30 Euro angehoben. Sie steigen von derzeit 
184 Euro auf 214 Euro. Für Verfolgte, die eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung aus eigener Ver-
sicherung beziehen, steigt der Leistungsbetrag von derzeit 123 Euro auf 153 Euro. Die Erhöhung ist im Hinblick 
auf ihren Zweck und unter Berücksichtigung des Zeitablaufs seit der letzten Erhöhung angemessen. 

Die Gewährung einer monatlichen Ausgleichsleistung in Höhe von derzeit 184 Euro bzw. – bei Bezug einer 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung – in Höhe von 123 Euro erfolgt aus allgemeinen Gerechtigkeits-
erwägungen heraus. Die Ausgleichsleistung ist eine sozialpolitisch motivierte Dauerleistung, die speziell den 
Menschen, die unter dem SED-Regime am schwersten gelitten haben, nämlich den Opfern individueller politi-
scher Verfolgung, wenigstens einen gewissen Ausgleich für das erlittene Unrecht verschaffen soll (vgl. die Be-
gründung zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Bereinigung von SED-Unrecht, Bundesratsdrucksache 
92/93). Sie soll bei den Betroffenen heute noch fortwirkende Folgen der Unrechtsmaßnahmen mildern; als vol-
ler Schadensersatz, als Schadensausgleich bzw. als ein Ausgleich zurückliegender Nachteile ist die Leistung 
dagegen nicht konzipiert. Die Gewährung der Ausgleichsleistung erfolgt unter sozialen Gesichtspunkten und ist 
für Fälle vorgesehen, in denen die Benachteiligung noch heute spürbar fortwirkt. Anders als die sozialhilferecht-
liche Hilfe zum Lebensunterhalt ist die monatliche Ausgleichsleistung nach § 8 BerRehaG eine auf Dauer ange-
legte pauschalierte Leistung, ähnlich wie die Grundrente nach § 31 des Bundesversorgungsgesetzes. Es ist si-
chergestellt, dass der Erhöhungsbetrag den berechtigten Leistungsempfängern in vollem Umfang und ohne Ab-
züge zugutekommt. Denn Ausgleichsleistungen nach § 8 BerRehaG werden nach § 9 BerRehaG bei Sozialleis-
tungen, deren Gewährung vom Einkommen abhängig ist, nicht als Einkommen angerechnet. Ferner unterliegen 
sie nicht der Beitragspflicht zur gesetzlichen Kranken- und sozialen Pflegeversicherung, sie sind nach § 3 
Nummer 23 EStG steuerfrei und sie sind unpfändbar.  

III. Alternativen 

Keine. 
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IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des StrRehaG folgt aus Artikel 74 Absatz 1 Num-
mer 1 des Grundgesetzes (GG) („das Strafrecht“). Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung 
des BerRehaG beruht auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 7 in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 GG („öffentli-
che Fürsorge“). Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet erforderlich, weil andernfalls zu befürchten ist, dass die Lebensverhältnisse der Opfer, die in der 
ehemaligen SBZ und DDR politisch verfolgt wurden, sich in den Ländern auseinander entwickeln. Entspre-
chend der Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Sozialhilfe liegt auch die Verantwortung für die Be-
stimmung eines angemessenen Ausgleichs für die in ihrem beruflichen Fortkommen geschädigten Opfer politi-
scher Verfolgung, die in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt sind, beim Bund. Eine bundesge-
setzliche Regelung ist auch zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich, weil ein 
von der Allgemeinheit mit auszugleichendes Sonderopfer eine landesrechtliche Differenzierung nicht verträgt. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Der Gesetzesentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und mit völkerrechtlichen Verträgen, die die 
Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Es werden keine neuen Regelungen im StrRehaG und BerRehaG geschaffen, sondern vorhandene Regelungen 
angepasst. 

2. Nachhaltigkeitsaspekte und demografische Auswirkungen 

Auswirkungen auf kommende Generationen entstehen nicht; der Personenkreis der in der ehemaligen SBZ und 
DDR Verfolgten ist abgeschlossen; er wird künftig weiter abnehmen. Demografische Folgen und Risiken sind 
nicht erkennbar. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Aus den Maßnahmen dieses Gesetzes ergeben sich finanzielle Auswirkungen für den Bund und für die Länder.  

a) Bund 

Der Bund trägt 65 Prozent der Leistungsausgaben nach dem StrRehaG. Gegenüber 2014 ergeben sich ab 2015 
jährliche Mehrausgaben in Höhe von rund 18 Millionen Euro. 

Die Mehrzahl der Leistungsbezieher nach dem StrRehaG und die Mehrzahl möglicher Antragsteller befinden 
sich bereits im Rentenalter. Renten werden bei der Berechnung der für den Bezug maßgeblichen Einkommens-
grenze nicht berücksichtigt, so dass die Erhöhung der Leistungsbeträge in der überwiegenden Zahl der Fälle den 
Betroffenen voll zugutekommt. 

Der Bund trägt 60 Prozent der Leistungsausgaben nach dem BerRehaG. Gegenüber 2014 ergeben sich ab 2015 
jährliche Mehrausgaben in Höhe von rund 0,41 Millionen Euro. 

b) Länder 

Die Länder tragen 35 Prozent der Leistungsausgaben nach dem StrRehaG. Gegenüber 2014 ergeben sich ab 
2015 jährliche Mehrausgaben in Höhe von rund 9,7 Millionen Euro. 

Die Länder tragen 40 Prozent der Leistungsausgaben nach dem BerRehaG. Gegenüber 2014 ergeben sich ab 
2015 jährliche Mehrausgaben in Höhe von rund 0,28 Millionen Euro. 
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4. Erfüllungsaufwand 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht durch das Gesetz kein Erfüllungsaufwand. Die Erhöhung der Leistungsbe-
träge ist von Amts wegen umzusetzen und erfordert keine gesonderte Antragstellung. Für die Wirtschaft entsteht 
ebenfalls kein Erfüllungsaufwand. 

Für die das StrRehaG und das BerRehaG vollziehenden Behörden entsteht einmalig ein geringfügiger Verwal-
tungsaufwand, weil die Erhöhung der Leistungsbeträge durch Erlass von Bewilligungsbescheiden umgesetzt 
werden muss. 

5. Weitere Kosten 

Kosten, die über die oben aufgeführten Kosten- und Erfüllungsaufwände hinausgehen, entstehen durch dieses 
Gesetz nicht. Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreis-
niveau, sind nicht zu erwarten. 

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Mit dem Gesetz wird die Situation der Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen SBZ und DDR ver-
bessert; das Gesetz hat darüber hinaus zur Folge, dass die Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen 
SBZ und DDR nicht in Vergessenheit geraten. Auswirkungen von gleichstellungspolitischer Bedeutung sind 
nicht zu erwarten, weil mit dem Gesetz keine Regelungen getroffen werden, die sich speziell auf die Lebenssi-
tuation von Frauen und Männern auswirken. 

Negative Auswirkungen auf kommende Generationen sind nicht zu erwarten; die derzeitigen und künftigen 
Leistungsempfänger bilden als Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen SBZ und DDR einen abge-
schlossenen Personenkreis. 

VII. Befristung; Evaluation 

Eine Befristung der gesetzlichen Regelungen kommt nicht in Betracht. Eine Evaluation ist nicht vorgesehen. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes) 

Mit der Änderung in § 17a Absatz 1 Satz 2 wird der Höchstbetrag von 250 Euro auf 300 Euro erhöht. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes) 

Zu Nummer 1 

Mit der Änderung in Absatz 1 Satz 1 wird der Ausgleichsbetrag von 184 Euro auf 214 Euro erhöht. 

Zu Nummer 2 

Mit der Änderung in Absatz 1 Satz 2 wird der Ausgleichsbetrag von 123 Euro auf 153 Euro erhöht. 

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten der gesetzlichen Regelungen. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Abs. 1 NKR-Gesetz: 

Fünftes Gesetz zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer  
der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR (NKR-Nr. 2915) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den oben genannten Entwurf geprüft. 

1. Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger  Keine Auswirkungen  
Wirtschaft Keine Auswirkungen  
Verwaltung  
 

Einmaliger Umstellungsaufwand bei den 
Ländern in Höhe von deutlich unter 
100.000 Euro 

Sonstige Kosten Keine Auswirkungen 
Der Nationale Normenkontrollrat macht im Rahmen seines gesetzlichen Prüfauftrages keine 
Einwände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungsvorhaben 
geltend. 

2. Im Einzelnen 

2.1 Regelungsinhalt 

Mit diesem Gesetz sollen ab 1. Januar 2015 die Opferrente nach dem Strafrechtlichen Re-
habilitierungsgesetzes (StrRehaG) und die Ausgleichsleistungen nach dem Beruflichen 
Rehabilitierungsgesetzes (BerRehaG) erhöht werden, um die wirtschaftliche Situation der 
Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) 
und Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zu verbessern. Die Beträge sind über meh-
rere Jahre (seit 2007 bzw. 2003) unverändert geblieben.  

Die Erhöhung stellt sich wie folgt dar:  

In § 17a StrRehaG wird der Betrag der monatlichen Zuwendung um 50 Euro angehoben. Er 
steigt von derzeit höchstens 250 auf höchstens 300 Euro.  

In § 8 BerRehaG werden die monatlichen Ausgleichsleistungen jeweils um 30 Euro ange-
hoben. Sie steigen von derzeit 184 Euro auf 214 Euro. Für Verfolgte, die eine Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung aus eigener Versicherung beziehen, steigt der Leistungs-
betrag von derzeit 123 Euro auf 153 Euro.   

2.2 Erfüllungsaufwand 

Die Anhebung der Ausgleichsleistungen hat im Wesentlichen Auswirkungen auf die öffentli-
chen Haushalte. Für die Länder entstehen geringe einmalige Umstellungskosten an, da die 
Erhöhung der Leistungsbeträge in Form von Leistungsbescheiden umgesetzt werden muss. 
Auf Nachfrage führte das BMJV gegenüber dem NKR aus, dass es derzeit ca. 47.000 Leis-
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tungsbezieher gibt. Die Vollzugskosten schätzt das Ressort auf dieser Grundlage grob auf 
insgesamt unter 100.000 Euro. 

2.3 Sonstige Kosten 

Das Regelungsvorhaben hat keine Auswirkungen auf die sonstigen Kosten.  

3. Bewertung durch den NKR 

Der Nationale Normenkontrollrat macht im Rahmen seines gesetzlichen Prüfauftrages keine 
Einwände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungsvorhaben 
geltend.  

Dr. Ludewig Hahlen 

Vorsitzender Berichterstatter 
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Anlage 3 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 927. Sitzung am 7. November 2014 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß 
Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu Artikel 1 Nummer 2 – neu – (§ 17a Absatz 6 Satz 2 – neu – und Satz 3 –neu – StrRehaG), 
 Artikel 2 Nummer 2 (§ 25 Absatz 4 Satz 2 – neu – und Satz 3 – neu – BerRehaG) 

Die Artikel 1 und 2 sind wie folgt zu fassen: 

,Artikel 1 

Änderung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes 

§ 17a des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezem-
ber 1999 (BGBl. I S. 2664), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 22. Juni 2011 (BGBl I S. 1202) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „250“ … (weiter wie Vorlage). 

2. Dem Absatz 6 werden folgende Sätze angefügt: 

„Führt eine Änderung dieses Gesetzes zu einer Änderung laufend gewährter monatlicher besonderer Zu-
wendungen für Haftopfer, sind diese von Amts wegen neu festzustellen. Von einer förmlichen Bescheider-
teilung kann abgesehen werden; ausgenommen hiervon sind Fälle nach Absatz 3.“ 

Artikel 2 

Änderung des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes 

Das Berufliche Rehabilitierungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juli 1997 (BGBl. I 
S. 1625), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 8 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „184“ … (weiter wie Vorlage). 

b) In Satz 2 wird die Angabe „123“ … (weiter wie Vorlage). 

2. Dem § 25 Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt: 

„Führt eine Änderung dieses Gesetzes zu einer Änderung laufend gewährter Ausgleichsleistungen nach 
§ 8, sind diese von Amts wegen neu festzustellen. Von einer förmlichen Bescheiderteilung kann abgese-
hen werden; ausgenommen hiervon sind Fälle nach § 8 Absatz 4.“ ‘ 
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Begründung: 

Die nach dem Gesetzentwurf vorgesehene Umsetzung der Erhöhung der Leistungsbeträge durch Erlass förmli-
cher Bewilligungsbescheide würde wegen des damit verbundenen Verwaltungsaufwands bei den Leistungsträ-
gern zur Folge haben, dass die Berechtigten die ihnen zustehenden erhöhten Beträge nicht zügig nach dem In-
krafttreten erhalten können. Dies wäre auch deshalb unbefriedigend, weil dadurch das mit der Leistungserhö-
hung beabsichtigte wichtige Signal an die Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR ohne die 
vorgesehene Wirkung bliebe. 

Der in § 17a Absatz 6 StrRehaG und in § 25 Absatz 4 BerRehaG jeweils neu angefügte Satz 2 dient der Klar-
stellung, dass die Umstellung der laufenden Zahlfälle auf die ab 1. Januar 2015 geltende Höhe der Leistungsbe-
träge keines Antrags der Leistungsberechtigten bedarf, sondern von Amts wegen erfolgt. Der jeweils neu ange-
fügte Satz 3 enthält eine verwaltungsvereinfachende Verfahrensregelung, die im Fall des § 17a Absatz 6 
StrRehaG den Leistungsträgern und im Fall des § 25 Absatz 4 BerRehaG den für den Wohnsitz des SED-Opfers 
zuständigen örtlichen Trägern der Sozialhilfe jeweils die Möglichkeit einräumt, bei der Umstellung der laufen-
den Zahlfälle im Interesse einer zeitnahen Auszahlung der neuen Beträge auf die Versendung von förmlichen 
Bescheiden zu verzichten. Dies eröffnet den Leistungsträgern einen Spielraum, die Leistungsberechtigten auf 
anderem Wege in geeigneter Form über die vorgenommene Veränderung ihres bisherigen Zahlbetrags (zum 
Beispiel mit einem Hinweis bei der erstmaligen neuen Zahlungsanweisung) zu informieren. Die vorgeschlagene 
Regelung orientiert sich an der bewährten Praxis bei der Anpassung von einkommensunabhängigen Versor-
gungsleistungen im sozialen Entschädigungsrecht nach § 90 Absatz 1 BVG. In den Fällen, in denen wegen zu 
berücksichtigenden Einkommens bislang monatlich ein Differenzbetrag zur Auszahlung gekommen ist, ist die 
Leistung nach § 48 SGB X durch einen förmlichen Bescheid neu festzusetzen. 
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